
Satzung der Gemeinde Köhn über die Entschädigung der in der Gemeinde 
Köhn tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie ehrenamtlich tätigen 

Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssatzung) 
 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), der 
Landesverordnung über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern 
(Entschädigungsverordnung – EntschVO -) vom 24. Januar 2003 (GVOBl. Schl.-
H. S. 7) sowie der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen 
der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverord-
nung freiwillige Feuerwehren – EntschVOfF) vom 24. April 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 236) sowie die Richtlinie über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilli-
gen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinie – 
EntschRichtl-fF) wird durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Köhn vom 26.02.2004 folgende Satzung erlassen: 

 
 

§ 1 
Bürgermeister/in und Stellvertretende 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung (EntschVO) eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchst-
satzes der Verordnung. Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister werden 
nachstehend genannte Aufwendungen im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 2 der Entsch-
VO in pauschalierter Form wie folgt erstattet: 

 
Bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die 
Kosten der dienstlich notwendigen Telefongebühren sowie die anteiligen Grund-
gebühren in Höhe von monatlich 25,-- €/jährlich 300,-- €. 

 
(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bür-

germeisters wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinde-
rung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere 
Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt, 
deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung 
beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertre-
ten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwandsentschädigung für die Stellver-
tretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters nicht übersteigen. 
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§ 2 
Gemeindevertreter/innen und bürgerliche Ausschussmitglieder 

 
(1) Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der Entschä-

digungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 50% des Höchstsatzes der Verordnung.  

 
(2) Die Gemeindevertreterinnen und –vertreter sowie die nicht der Gemeindevertre-

tung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach Maßgabe der Ent-
schädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die 
sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld in Höhe von 50% des Höchstsatzes der Ver-
ordnung. Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht 
der Gemeindevertretung angehören, im Vertretungsfall. 

 
 

§ 3 
Entgangener Arbeitsverdienst, Verdienstausfallentschädigung 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung an-
gehörenden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist 
der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselb-
ständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. 
Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberan-
teil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des 
Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. 
Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch 
die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der 
regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Ver-
dienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundla-
ge des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festge-
setzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde be-
trägt 25,-- €. 

 
§ 4 

Reisekosten 
 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung an-
gehörenden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist 
für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Bundesrei-
sekostengesetzes (BRKG) zu gewähren. Fahrkosten, für die Fahrten zum Sit-
zungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der 
Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei Be-
nutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung 
nach den Sätzen des § 6 Abs. 1 bis 3 BRKG. 
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§ 5 
Gemeindewehrführer/in, Stellvertretende, Gerätewart/in 

Jugendfeuerwehrwart/in 
 
(1) Der/die Gemeindewehrführer/in und seine oder ihre Stellvertreter/in und der/die 

Ortswehrführer/in/innen und seiner oder ihre Stellvertreter erhält/erhalten nach 
Maßgabe der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der 
freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung 
freiwillige Feuerwehren – EntschVOfF) vom 24. April 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 
236) eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 

 
(2) Die Gerätewarte erhalten nach Maßgabe der Richtlinie über die Entschädigung 

von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Ent-
schädigungsrichtlinie EntschRichtl-fF) für die Wartung und Pflege der vorhande-
nen Feuerwehrfahrzeugtypen eine monatliche Entschädigung in Höhe der vorge-
sehenen Regelsätze (48,-- € für das Löschgruppenfahrzeug und 58,-- € für das 
Löschgruppenfahrzeug des Bundes = zusammen 106,-- €), die jeweils zur Hälfte 
zwischen den Gerätewarten geteilt werden. 

 
(3) Der/die Jugendfeuerwehrwart/in erhält nach Maßgabe der Richtlinie über die 

Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeu-
erwehren (Entschädigungsrichtlinie EntschRichtl-fF) eine monatliche Auslagen-
pauschale in Höhe des Höchstsatzes (= 34,-- €). 

 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.04.2003 in Kraft. 
 
 
Köhn, den 30. März 2004     GEMEINDE KÖHN 

        -Der Bürgermeister- 
 
 
 

        gez. Martin Doepner 


